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Auszüge aus der MAVO der Erzdiözese Freiburg 
(Stand: 01.10.2021) 

§ 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1 2 
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung sind alle Personen, die bei einem Dienstgeber 

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
2. als Ordensmitglied an einem Arbeitsplatz in einer Einrichtung der eigenen Gemeinschaft, 
3. aufgrund eines Gestellungsvertrages oder 
4. zu ihrer Ausbildung 

tätig sind. 
 

Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes, sind keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung. 
 

(2) Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten nicht: 
 1. die Mitglieder eines Organs, das zur gesetzlichen Vertretung berufen ist,  
 2. Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen im Sinne des § 1, 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur selbständigen Entscheidung über Einstellungen, 
Anstellungen oder Kündigungen befugt sind, 

4. sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitender Stellung, 
5. Geistliche einschließlich Ordensgeistliche im Bereich des § 1 Absatz 1 Nrn. 2 und 3, 
6. Personen, deren Beschäftigung oder Ausbildung überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, 

beruflichen und sozialen Rehabilitation oder Erziehung dient. 
 

Die Entscheidung des Dienstgebers zu den Nrn. 3 und 4 bedarf der Beteiligung der Mitarbeitervertretung 
gemäß § 29 Absatz 1 Nr. 18. Die Entscheidung bedarf bei den in § 1 Absatz 1 Ziffern 1 bis 4 genannten 
Rechtsträgern der Genehmigung des Ordinarius. Die Entscheidung ist der Mitarbeitervertretung schriftlich 
mitzuteilen. 
 

(3) Die besondere Stellung der Geistlichen gegenüber dem Erzbischof und die der Ordensleute gegenüber 
den Ordensoberen werden durch diese Ordnung nicht berührt. Eine Mitwirkung in den persönlichen 
Angelegenheiten findet nicht statt. 
 

§ 4 Mitarbeiterversammlung3 
(1) Die Mitarbeiterversammlung besteht aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Personen, die 
in der Einrichtung eingegliedert sind, um mit den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 
arbeitstechnischen Zweck der Einrichtung durch weisungsgebundene Tätigkeit zu verwirklichen. Der 
Dienstgeber sowie Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 nehmen auf Einladung der 
Mitarbeitervertretung an der Mitarbeiterversammlung teil. Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine 
gemeinsame Versammlung nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen zulässig.   

[Befristete Regelung bis zum 31.12.2022:] (2) Kann die Mitarbeiterversammlung wegen eines 
unabwendbaren Ereignisses nicht durch die körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer der in Absatz 1 
genannten Personen durchgeführt werden, kann die Teilnahme einzelner oder aller in Absatz 1 genannter 
Personen an der Versammlung mittels neuer Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn 
sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Versammlung keine Kenntnis nehmen können. Eine Aufzeichnung 
ist unzulässig. 
 

§ 6 Voraussetzung für die Bildung der Mitarbeitervertretung 
Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung4 5 

(1) Die Bildung einer Mitarbeitervertretung setzt voraus, dass in der Einrichtung in der Regel mindestens fünf 
Wahlberechtigte (§ 7) beschäftigt werden, von denen mindestens drei wählbar sind (§ 8). 
 

(2) Die Mitarbeitervertretung besteht aus 
1 Mitglied bei 5 - 15 Wahlberechtigten, 
3 Mitgliedern bei 16 - 50 Wahlberechtigten, 
5 Mitgliedern bei 51 - 100 Wahlberechtigten, 

 
1 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62. 
2 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
3 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
4 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62 
5 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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7 Mitgliedern bei 101 - 200 Wahlberechtigten, 
9 Mitgliedern bei 201 - 300 Wahlberechtigten, 
11 Mitgliedern bei 301 - 600 Wahlberechtigten, 
13 Mitgliedern bei 601 - 1000 Wahlberechtigten, 
15 Mitgliedern bei 1001 und mehr Wahlberechtigten. 
 

In Einrichtungen mit mehr als 1.500 Wahlberechtigten gemäß § 7 erhöht sich die Zahl der Mitglieder in 
der Mitarbeitervertretung für je angefangene weitere 500 Wahlberechtigte um zwei Mitglieder. Falls die Zahl 
der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber geringer ist als die nach Satz 1 vorgesehene Zahl an Mitgliedern, 
setzt sich die Mitarbeitervertretung aus der höchstmöglichen Zahl von Mitgliedern zusammen. Satz 3 gilt 
entsprechend, wenn die nach Satz 1 und 2 vorgesehene Zahl an Mitgliedern nicht erreicht wird, weil zu wenig 
Kandidatinnen und Kandidaten gewählt werden oder weil eine gewählte Kandidatin oder ein gewählter 
Kandidat die Wahl nicht annimmt und kein Ersatzmitglied vorhanden ist. 
 

(3) Für die Wahl einer Mitarbeitervertretung in einer Einrichtung mit einer oder mehreren nicht selbständig 
geführten Stellen kann der Dienstgeber eine Regelung treffen, die eine Vertretung auch der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der nicht selbständig geführten Stellen in Abweichung von § 11 Absatz 6 durch einen Vertreter 
gewährleistet, und zwar nach der Maßgabe der jeweiligen Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Einrichtungen. Eine solche Regelung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 
 

(4) Der Mitarbeitervertretung sollen jeweils Vertreter der Dienstbereiche und Gruppen angehören. Die 
Geschlechter sollen in der Mitarbeitervertretung entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis in der 
Einrichtung vertreten sein. 
 

(5) Maßgebend für die Zahl der Mitglieder ist der Tag, bis zu dem Wahlvorschläge eingereicht werden können 
(§ 9 Absatz 5 Satz 1). 
 

§ 7 Aktives Wahlrecht6 
(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens sechs Monaten ohne Unterbrechung in einer Einrichtung desselben Dienstgebers 
tätig sind. 
 

(2) Wer zu einer Einrichtung abgeordnet ist, wird nach Ablauf von drei Monaten in ihr wahlberechtigt; im 
gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht bei der früheren Einrichtung. Satz 1 gilt nicht, wenn feststeht, dass 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter binnen weiterer sechs Monate in die frühere Einrichtung zurückkehren 
wird. 
 

(2a) Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, sind wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag länger als sechs Monate in 
der Einrichtung eingesetzt worden sind. Mehrere Beschäftigungszeiten einer Leiharbeitnehmerin oder eines 
Leiharbeitnehmers bei demselben Dienstgeber werden zusammengerechnet. 
 

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis sind nur bei der Einrichtung 
wahlberechtigt, von der sie eingestellt sind. 
 

(4) Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur vorübergehend bestellt ist, 
2. die am Wahltag für mindestens noch sechs Monate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind, 
3. die sich am Wahltag in der Freistellungsphase eines nach dem Blockmodell vereinbarten 

Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befinden. 
 

§ 8 Passives Wahlrecht 
(1) Wählbar sind die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Wahltag seit mindestens 
einem Jahr ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst stehen, davon mindestens seit sechs Monaten in einer 
Einrichtung desselben Dienstgebers tätig sind. 
 

(2) Nicht wählbar sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur selbständigen Entscheidung in anderen als 
den in § 3 Absatz 2 Nr. 3 genannten Personalangelegenheiten befugt sind. 
 

§ 9 Vorbereitung der Wahl7 
(1) Der Wahltag wird spätestens drei Monate vor Beginn des einheitlichen Wahlzeitraumes (§ 13 Absatz 1) 
vom Erzbischöflichen Ordinariat nach Anhörung der beiden Diözesanen Arbeitsgemeinschaften der 
Mitarbeitervertretungen (§ 25) festgesetzt. Auf übereinstimmenden Antrag des Dienstgebers und der 
Mitarbeitervertretung kann das Erzbischöfliche Ordinariat im Einzelfall ausnahmsweise einen anderen 
Wahltag innerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes festsetzen. 
 

 
6 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
7 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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(2) Die Mitarbeitervertretung bestellt spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit die Mitglieder des 
Wahlausschusses. Er besteht aus drei oder fünf Mitgliedern, die, wenn sie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
sind, wahlberechtigt sein müssen. Der Wahlausschuss wählt seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden. 
 

(3) Scheidet ein Mitglied des Wahlausschusses aus, so hat die Mitarbeitervertretung unverzüglich ein neues 
Mitglied zu bestellen. Kandidiert ein Mitglied des Wahlausschusses für die Mitarbeitervertretung, so scheidet 
es aus dem Wahlausschuss aus. 
 

(4) Der Dienstgeber stellt dem Wahlausschuss zur Aufstellung des Wählerverzeichnisses spätestens sieben 
Wochen vor Ablauf der Amtszeit eine Liste aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personen, die dem 
Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit den 
erforderlichen Angaben zur Verfügung. Der Wahlausschuss erstellt jeweils eine Liste der wahlberechtigten 
und wählbaren Personen und legt sie mindestens vier Wochen vor der Wahl für die Dauer von einer Woche 
zur Einsicht aus. Die oder der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt bekannt, an welchem Ort, für welche 
Dauer und von welchem Tag an die Listen zur Einsicht ausliegen. Jede wahlberechtigte und/oder wählbare 
Person, die geltend macht, wahlberechtigt und/oder wählbar zu sein, kann während der Auslegungsfrist gegen 
die Eintragung oder Nichteintragung in die nach Satz 2 zu erstellenden Listen Einspruch einlegen. Der 
Wahlausschuss entscheidet über den Einspruch. 
 

(5) Der Wahlausschuss hat sodann die Wahlberechtigten aufzufordern, schriftliche Wahlvorschläge, die 
jeweils von mindestens drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein müssen, bis zu einem von ihm 
festzusetzenden Termin einzureichen. 
Der Wahlvorschlag muss die Erklärung der Kandidatin oder des Kandidaten enthalten, dass sie oder er der 
Benennung zustimmt. Der Wahlausschuss hat in ausreichender Zahl Formulare für Wahlvorschläge 
auszulegen. 
 

(6) Die Kandidatenliste soll mindestens doppelt soviel Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber enthalten wie 
Mitglieder nach § 6 Absatz 2 zu wählen sind. 
 

(7) Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit und lässt sich von der Wahlbewerberin oder dem Wahlbewerber 
bestätigen, dass kein Ausschlussgrund im Sinne des § 8 vorliegt.  
 

(8) Spätestens eine Woche vor der Wahl sind die Namen der zur Wahl vorgeschlagenen und vom 
Wahlausschuss für wählbar erklärten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge durch 
Aushang bekanntzugeben. Danach ist die Kandidatur unwiderruflich. 
 

§ 10 Dienstgeber−Vorbereitungen zur Bildung einer Mitarbeitervertretung8 9 
(1) Wenn in einer Einrichtung die Voraussetzungen für die Bildung einer Mitarbeitervertretung vorliegen, hat 
der Dienstgeber spätestens nach drei Monaten zu einer Mitarbeiterversammlung einzuladen. Er leitet sie und 
kann sich hierbei vertreten lassen. Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlausschuss, der auch den 
Wahltag bestimmt. Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds bestellt der Wahlausschuss unverzüglich ein 
neues Mitglied. [Befristete Regelung bis zum 31.12.2022:] Ist eine Mitarbeiterversammlung weder gemäß  
§ 4 Absatz 1 noch § 4 Abs. 2 möglich, bestellt der Dienstgeber den Wahlausschuss.  
 

(1a) Absatz 1 gilt auch, 
1. wenn die Mitarbeitervertretung ihrer Verpflichtung gemäß § 9 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt, 
2. im Falle des § 12 Absatz 5 Satz 2, 
3. im Falle des § 13 Absatz 2 Satz 3, 
4. in den Fällen des § 13a nach Ablauf des Zeitraumes, in dem die Mitarbeitervertretung die Geschäfte 

fortgeführt hat, 
5. nach Feststellung der Nichtigkeit der Wahl der Mitarbeitervertretung durch rechtskräftige Entscheidung 

der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen in anderen als den in § 12 genannten Fällen, wenn ein 
ordnungsgemäßer Wahlausschuss nicht mehr besteht. 

(2) Kommt die Bildung eines Wahlausschusses nicht zustande, so hat auf Antrag mindestens eines Zehntels 
der Wahlberechtigten und nach Ablauf eines Jahres der Dienstgeber erneut eine Mitarbeiterversammlung zur 
Bildung eines Wahlausschusses einzuberufen. 
 

(3) In neuen Einrichtungen entfallen für die erste Wahl die in den §§ 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1 festgelegten 
Zeiten. 

§ 11 Durchführung der Wahl10 
(1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung erfolgt unmittelbar und geheim. Für die Durchführung der Wahl ist der 
Wahlausschuss verantwortlich. 
 

 
8 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62 
9 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
10 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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(2) Die Wahl erfolgt durch Abgabe eines Stimmzettels. Der Stimmzettel enthält in alphabetischer Reihenfolge 
die Namen aller zur Wahl stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 9 Absatz 8 Satz 1). Die Abgabe der 
Stimme erfolgt durch Ankreuzen eines oder mehrerer Namen. Es können so viele Namen angekreuzt werden, 
wie Mitglieder zu wählen sind. Der Wahlzettel ist in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des 
Wahlausschusses in die bereitgestellte Urne zu werfen. Die Stimmabgabe ist in der Liste der Wahlberechtigten 
zu vermerken. 
 

(3) Bemerkungen auf dem Wahlzettel und das Ankreuzen von Namen von mehr Personen, als zu wählen 
sind, machen den Stimmzettel ungültig. 
 

(4) Im Falle der Verhinderung ist eine vorzeitige Stimmabgabe durch Briefwahl möglich. Der Stimmzettel ist 
in dem für die Wahl vorgesehenen Umschlag und zusammen mit dem persönlich unterzeichneten Wahlschein 
in einem weiteren verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift “Briefwahl” und der Angabe des Absenders 
dem Wahlausschuss zuzuleiten. Diesen Umschlag hat der Wahlausschuss bis zum Wahltag aufzubewahren 
und am Wahltag die Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten zu vermerken, den Umschlag zu öffnen 
und den für die Wahl bestimmten Umschlag in die Urne zu werfen. Die Briefwahl ist nur bis zum Abschluss 
der Wahl am Wahltag möglich. 
 

(4a) Der Wahlausschuss kann anordnen, dass die Wahlberechtigten ihr Wahlrecht statt im Wege der 
Urnenwahl durch Briefwahl ausüben. Für ihre Durchführung ist Absatz 4 entsprechend anzuwenden. 
 

(5) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit stellt der Wahlausschuss öffentlich fest, wie viel Stimmen auf die 
einzelnen Gewählten entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge nach der Stimmenzahl. Das Ergebnis ist in 
einem Protokoll festzuhalten, das vom Wahlausschuss zu unterzeichnen ist. 
 

(6) Als Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. 
Alle in der nach der Stimmenzahl entsprechenden Reihenfolge den gewählten Mitgliedern folgenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ersatzmitglieder. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 

(7) Das Ergebnis der Wahl wird vom Wahlausschuss am Ende der Wahlhandlung bekannt gegeben. Der 
Wahlausschuss stellt fest, ob jede oder jeder Gewählte die Wahl annimmt. Bei Nichtannahme gilt an ihrer oder 
seiner Stelle die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter mit der nächstfolgenden Stimmenzahl als gewählt. Mitglieder 
und Ersatzmitglieder der Mitarbeitervertretung werden durch Aushang bekannt gegeben und dem 
Erzbischöflichen Ordinariat bzw. dem Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg schriftlich mitgeteilt. 
 

(8) Die gesamten Wahlunterlagen sind für die Dauer der Amtszeit der gewählten Mitarbeitervertretung 
aufzubewahren. Die Kosten der Wahl trägt der Dienstgeber. 
 

§ 11a Voraussetzungen11 

(1) In Einrichtungen mit bis zu 30 Wahlberechtigten ist die Mitarbeitervertretung anstelle des Verfahrens nach 
den §§ 9 bis 11 im vereinfachten Wahlverfahren zu wählen. 
 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Mitarbeiterversammlung mit der Mehrheit der Anwesenden, 
mindestens jedoch einem Drittel der Wahlberechtigten spätestens acht Wochen vor Beginn des einheitlichen 
Wahlzeitraums die Durchführung der Wahl nach den §§ 9 bis 11 beschließt. 

[Befristete Regelung bis zum 31.12.2022:] (3) Für die bis 31. Dezember 2022 stattfindenden Wahlen zur 
Mitarbeitervertretung gilt abweichend von Absatz 2, dass Absatz 1 keine Anwendung findet, wenn die 
Mitarbeitervertretung spätestens sechs Wochen vor Beginn des einheitlichen Wahlzeitraumes die 
Durchführung der Wahl nach den §§ 9 bis 11 beschließt. Die Sechswochenfrist nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
die Wahl zur Mitarbeitervertretung in diesem Zeitraum außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes (§ 13 
Absatz 1) stattfindet. Ist in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden, ist der Dienstgeber 
verpflichtet, unverzüglich einen Wahlausschuss zu bestellen, der die Wahl gemäß §§ 9 bis 11 durchführt. 
 

§ 11b Vorbereitung der Wahl12 
(1) Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Mitarbeitervertretung die Wahlberechtigten durch 
Aushang oder in sonst geeigneter Weise, die den Wahlberechtigten die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, 
zur Wahlversammlung ein und legt gleichzeitig die Liste der Wahlberechtigten aus. 
 

(2) Ist in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden, so handelt der Dienstgeber gemäß 
Absatz 1. 

§ 11c Durchführung der Wahl13 
(1) Die Wahlversammlung wird von einer Wahlleiterin oder einem Wahlleiter geleitet, die oder der mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird. Im Bedarfsfall kann die Wahlversammlung zur Unterstützung der 
Wahlleiterin oder des Wahlleiters Wahlhelfer bestimmen. 
 

 
11 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
12 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
13 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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(2) Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter und Ersatzmitglieder werden in einem gemeinsamen 
Wahlgang gewählt. Jede wahlberechtigte Person kann Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorschlagen. 
 

(3) Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels. Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Name und 
Vorname aufzuführen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkehrungen, dass die Wählerinnen und 
Wähler ihre Stimme geheim abgeben können. Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung zählt sie 
oder er öffentlich die Stimmen aus und gibt das Ergebnis bekannt. 
 

(4) § 9 Absatz 7, § 11 Absatz 2 Sätze 3, 4 und 6, § 11 Absätze 6 bis 8 und § 12 gelten entsprechend; an die 
Stelle des Wahlausschusses tritt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. 
 

§ 12 Anfechtung der Wahl14 15 
(1) Jede wahlberechtigte Person oder der Dienstgeber hat das Recht, die Wahl wegen eines Verstoßes gegen 
die §§ 6 bis 11c innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich 
anzufechten. Die Anfechtungserklärung ist dem Wahlausschuss zuzuleiten. 
 

(2) Unzulässige oder unbegründete Anfechtungen weist der Wahlausschuss zurück. Stellt er fest, dass die 
Anfechtung begründet ist und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die Wahl für 
ungültig; in diesem Falle ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen. Im Falle einer sonstigen begründeten 
Wahlanfechtung berichtigt er den durch den Verstoß verursachten Fehler. 
 

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist die Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb 
einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 
 

(4) Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeitlich durch die Mitarbeitervertretung 
getroffenen Entscheidungen unberührt. 
 

(5) Die Wiederholung einer erfolgreich angefochtenen Wahl obliegt dem Wahlausschuss. Besteht kein 
ordnungsgemäß besetzter Wahlausschuss (§ 9 Absatz 2 Satz 2) mehr, so findet § 10 Anwendung. 
 

§ 13 Amtszeit der Mitarbeitervertretung16 17 18 
(1) Die regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeitervertretung finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 30. 
Juni (einheitlicher Wahlzeitraum) statt. 
 

(2) Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Wahl. Sie beträgt vier Jahre. Die Amtszeit endet vorbehaltlich der 
Regelung in Absatz 5 spätestens am 30. Juni des Jahres, in dem nach Absatz 1 die regelmäßigen 
Mitarbeitervertretungswahlen stattfinden. 
 

(2a) Die neu gewählte Mitarbeitervertretung ist jedoch erst handlungsfähig, wenn die vierjährige Amtszeit der 
bisherigen Mitarbeitervertretung abgelaufen ist. Ab diesem Zeitpunkt ist sie berechtigt, ihre Aufgaben nach §§ 
26ff. MAVO wirksam wahrzunehmen. 
(3) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes findet eine Neuwahl statt, wenn 

1. an dem Tage, an dem die Hälfte der Amtszeit seit Amtsbeginn abgelaufen ist, die Zahl der 
Wahlberechtigten um die Hälfte, mindestens aber um 50, gestiegen oder gesunken ist, 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung auch nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder 
um mehr als die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Mitgliederzahl gesunken ist, 

3. die Mitarbeitervertretung mit der Mehrheit ihrer Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat, 
4. die Wahl der Mitarbeitervertretung mit Erfolg angefochten worden ist, 
5. die Mitarbeiterversammlung der Mitarbeitervertretung gemäß § 22 Absatz 2 das Misstrauen 

ausgesprochen hat, 
6. die Mitarbeitervertretung im Falle grober Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und 

Verpflichtungen als Mitarbeitervertretung durch rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen Gerichte für 
Arbeitssachen aufgelöst ist.  

(4) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes ist die Mitarbeitervertretung zu wählen, wenn in einer 
Einrichtung keine Mitarbeitervertretung besteht und die Voraussetzungen für die Bildung der 
Mitarbeitervertretung (§ 10) vorliegen. 
 

(5) Hat außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes eine Wahl stattgefunden, so ist die Mitarbeitervertretung 
in dem auf die Wahl folgenden nächsten einheitlichen Wahlzeitraum neu zu wählen. Hat die Amtszeit der 
Mitarbeitervertretung zu Beginn des nächsten einheitlichen Wahlzeitraumes noch nicht ein Jahr betragen, so 
ist die Mitarbeitervertretung in dem übernächsten einheitlichen Wahlzeitraum neu zu wählen. 
 

 
14 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62 
15 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
16 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 32 vom 08.12.2009, S. 177 
17 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62 
18 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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§ 14 Tätigkeit der Mitarbeitervertretung 
(1) Die Mitarbeitervertretung wählt bei ihrem ersten Zusammentreten, das innerhalb einer Woche nach der 
Wahl stattfinden soll und von der oder dem Vorsitzenden des Wahlausschusses einzuberufen ist, mit einfacher 
Mehrheit aus den Mitgliedern ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden. Die oder der Vorsitzende soll 
katholisch sein. Außerdem sollen eine stellvertretende Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender und 
eine Schriftführerin oder ein Schriftführer gewählt werden. Die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
oder im Falle ihrer oder seiner Verhinderung deren Stellvertreterin oder Stellvertreter vertritt die 
Mitarbeitervertretung im Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen 
sind die oder der Vorsitzende, deren Stellvertreterin oder Stellvertreter oder ein von der Mitarbeitervertretung 
zu benennendes Mitglied berechtigt. 
 

(2) Die Mitarbeitervertretung kann ihrer oder ihrem Vorsitzenden mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder das 
Vertrauen entziehen. In diesem Fall hat eine Neuwahl der oder des Vorsitzenden stattzufinden. 
 

(3) Die oder der Vorsitzende oder bei Verhinderung deren Stellvertreterin oder Stellvertreter beruft die 
Mitarbeitervertretung unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen ein und leitet sie. Sie oder er hat die 
Mitarbeitervertretung einzuberufen, wenn die Mehrheit der Mitglieder es verlangt. 
 

(4) Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung sind nicht öffentlich. Sie finden in der Regel während der 
Arbeitszeit in der Einrichtung statt. Bei Anberaumung und Dauer der Sitzung ist auf die dienstlichen 
Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. 
 

(5) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die 
Mitarbeitervertretung beschließt mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 
 

(6) Über die Sitzung der Mitarbeitervertretung ist eine Niederschrift zu fertigen, die die Namen der An- und 
Abwesenden, die Tagesordnung, den Wortlaut der Beschlüsse und das jeweilige Stimmenverhältnis enthalten 
muss. Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. Soweit die Leiterin oder der 
Leiter der Dienststelle oder deren Beauftragte oder Beauftragter an der Sitzung teilgenommen haben, ist ihnen 
der entsprechende Teil der Niederschrift abschriftlich zuzuleiten. 
 

(7) Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Unterlagen der Mitarbeitervertretung in der 
Einrichtung verwahrt werden können. 
 

(8) Die Mitarbeitervertretung kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

(9) Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im 
Umlaufverfahren, in eilbedürftigen Angelegenheiten auch durch fernmündliche Absprachen gefasst werden 
können, sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird. Beschlüsse nach Satz 1 sind spätestens in der Niederschrift 
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten. 
 

(10) Die Mitarbeitervertretung kann aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden, denen mindestens drei Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung angehören müssen. Den Ausschüssen können Aufgaben zur selbständigen Erledigung 
übertragen werden; dies gilt nicht für die Beteiligung bei Kündigungen sowie für den Abschluss und die 
Kündigung von Dienstvereinbarungen. Die Übertragung von Aufgaben zur selbständigen Erledigung erfordert 
eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder. Die Mitarbeitervertretung kann die Übertragung von  
Aufgaben zur selbständigen Erledigung durch Beschluss mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder widerrufen. Die 
Übertragung und der Widerruf sind dem Dienstgeber schriftlich anzuzeigen.  
 

§ 19 Kündigungsschutz19 20 
(1) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung kann nur gekündigt werden, wenn ein Grund für eine 
außerordentliche Kündigung vorliegt. Abweichend von Satz 1 kann in den Fällen des Artikels 5 Absatz 3 bis 5 
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse auch eine ordentliche 
Kündigung ausgesprochen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung der Amtszeit, es sei denn die Mitgliedschaft ist nach § 13c Nrn. 2, 4 erloschen. 
 

(2) Nach Ablauf der Probezeit darf einem Mitglied des Wahlausschusses vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, 
einer Wahlbewerberin oder einem Wahlbewerber vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an, 
jeweils bis sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses nur gekündigt werden, wenn ein Grund für 
eine außerordentliche Kündigung vorliegt. Für die ordentliche Kündigung gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 

(3) Die ordentliche Kündigung eines Mitglieds der Mitarbeitervertretung, eines Mitglieds des Wahl-
ausschusses oder einer Wahlbewerberin oder eines Wahlbewerbers ist auch zulässig, wenn eine Einrichtung 
geschlossen wird, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Schließung der Einrichtung, es sei denn, dass die 
Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Wird nur ein 
Teil der Einrichtung geschlossen, so sind die in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen 
anderen Teil der Einrichtung zu übernehmen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, gilt Satz 1. 
 

 
19 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 12 vom 29.04.2011, S. 62 
20 Änderung siehe Amtsblatt Nr. 15 vom 27.06.2018, S. 281 
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§ 54 Schulen, Hochschulen 
(1) Die Ordnung gilt auch für die Schulen und Hochschulen im Anwendungsbereich des § 1. 
 

(2) Bei Hochschulen finden die für die Einstellung und Anstellung sowie die Eingruppierung geltenden 
Vorschriften keine Anwendung, soweit es sich um hauptberuflich Lehrende handelt, die in einem förmlichen 
Berufungsverfahren berufen werden.  
 

(3) Lehrbeauftragte an Hochschulen sind keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung.  
 

(4) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretungen an katholischen freien Schulen beginnt mit dem auf den 
einheitlichen Wahlzeitraum folgenden Schuljahresbeginn (§ 26 SchulG Baden-Württemberg). Sie beträgt vier 
Jahre. § 13 Absatz 2 findet keine Anwendung. 
 

§ 56 Wahlverfahren und Amtszeit (Sondervertretungen) 
(1) Abweichend von § 11 wird die Wahl in sinngemäßer Anwendung der §§ 9 bis 11 als Briefwahl 
durchgeführt. 
 

(2) Die Amtszeit beginnt mit dem auf den einheitlichen Wahlzeitraum folgenden Schuljahresbeginn (§ 26 
SchulG Baden-Württemberg). Sie beträgt vier Jahre. § 13 Absatz 2 findet keine Anwendung. 
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